
Taffeltsche

Polices - und Lommacim-Zeitung.

Mit Hochfürstlich-Heßifchen gnädigstem Privilegio.

Verpacht s Sachen.

1) Zufolge von Hochfürstl. Regierung unter dem 7. dieses erfolgten gnädigsten Resolution, solle«
die Treusch von Buttlansche Willershauser Ritter-Gürher von Anfang August dieses Jahrs

anfahend, mit der ganzen Ernde und dazu gehörigem Inventario anderweit verpachtet werden,
und ist dazu Terminus auf Montag den i8ten Febr. 2. c. nach Willershausen in des Förster

Otto Haus daselbst angesetzt; diejenigen also, welche diese Güther zu pachten gesonnen und die
detzfalS erforderliche Caution zu stellen km Staude seyn solteu, können sich sodann intermino
Montag den i8teu Febr. bey mir zu Willershausen einfinden, dort oder auch anforderst, von
mir dem Commiffario die Conditiones näher vernehmen, ihr Gebot thun, und salva tarnenra-
tificatione von Hochfürstl. Regierung des Zuschlages gewärtigen. Nentershausen den 13. Ja».
1-782* &lt;0* D. Braun, vigere Commissionis.

2) Zu anderweiter elocation der zum Fürst!. Cabiuets-Guth zu Burguffeln gehörigen, zu Triui,
taüs dieses Jahrs vacant werdenden Burg - oder Dorf-Muhle cum pertinendis , ist Terminus

licitationis auf Dienstag den I 9 ten des uächstkünftigen Monats Februar bey der Kriegs.' und
Domaiven- Cammer angesetzt und können diejenige, welche zu dieser Mühlenpacht Lust haben,
sich alsdann des Vormittags daselbst einfinden, durch obrigkeitliche Attestata, wegen ihrer Ver,
mögenSumstande und daß sie des MühlenwesenS kundig sind, zur Licitatio» legitimiren, nach
Vernehmung der Pachtconditionen ihr Gebot thun, und darauf das weitere erwarten. Cassel
am 8. Jan. 178-. Aus 8ürftl. Kriegs- und Domainen-Lämmer daselbst.
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